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1. ALLGEMEINES 

Die Auswahl des für den Vertragsschluss vorgesehenen Angebotes sowie eine mögliche Abschich-

tung im Verfahren findet nach Teil 0.1 Anschreiben Ziff. 10 „Wertungsgrundlagen“ der in der 

Angebotsaufforderung genannten Verfahrensbedingungen auf Basis der hier ermittelten Punkte 

statt. 

 

Das System zur Ermittlung der Punktzahl beruht auf folgenden 5 Kriterien: 

− Angebotspreis mit 100 Punkten 

Die Bewertung erfolgt somit zu 100 % auf Basis des Preises. 

Im gesamten hier beschriebenen technisch-wirtschaftlichen Bewertungsverfahren ist kaufmän-

nisch bis auf die zweite Kommastelle gerundet. Die Rundungsregelung richtet sich nach der Norm 

DIN 1333. Das Bewertungsverfahren ist unter Ziff. 2 „Bewertungsverfahren“ beschrieben. Ein-

zelheiten zur Gewichtung und Verteilung der Punkte werden im Folgenden konkret erläutert. Die 

Entscheidung über den Zuschlag ist in Ziff. 4 „Entscheidung über den Zuschlag“ dieses Doku-

mentes erläutert. 
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2. BEWERTUNGSVERFAHREN 

Im Folgenden ist die Punkteermittlung beschrieben. Es können unter Berücksichtigung der in Ta-

belle 1 aufgeführten Gewichtung max. 100 Punkte als Gesamtpunktzahl erreicht werden, die sich 

wie folgt verteilen. 

Tabelle 1:  Berechnung der Gesamtpunktzahl 

Nr. Max. Punkte  Kriterien Bemerkung 

1 100 Angebotspreis 
nähere Erläuterung 

siehe Ziff. 2.1 

 100   

Der Bieter hat ein vollständiges Angebot zu übergeben, welches die vollständige Bewertung aller 

in den nachfolgenden Kapiteln genannten Bewertungskriterien (Kriterien) durch den Auftraggeber 

erlaubt. 

Weitere zur Bewertung durch den Auftraggeber benötigte Daten hat der Bieter mit Angebotsab-

gabe in den folgenden Teilen einzutragen: 

Teil B1.1 - Leistungsverzeichnis Bautechnik mit technischen Anlagen zum Leistungsverzeichnis   

 

Hinweis zu diesen Dokumenten: 

Die oben aufgeführten Dokumente und deren Informationen sind Bestandteil des Liefer- und Leis-

tungsumfanges. D.h. jene vom Bieter dargestellten Informationen, die sich hiermit auf die Bewer-

tung seines Angebotes auswirken, sind vertraglich in dieser Form zu erbringen. 

Einzelheiten zur Gewichtung und Verteilung der Punkte sowie die Entscheidung über den Zuschlag 

sind im Folgenden konkret erläutert. 
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 BEWERTUNG DES KRITERIUMS 1: „ANGEBOTSPREIS“ 

Bei diesem Kriterium können max. 100 Punkte erreicht werden.  

Der Angebotspreis für die Planungsleistungen (“Gesamtpreis” als Pauschalfestpreis gemäß Teil D1 

Kap.2 [Preisliste, Zahlungsplan, Stundensätze]) des jeweiligen Bieters ist ausschlaggebend für 

die Verteilung der möglichen Gesamtpunkte des Kriteriums „Angebotspreis“. 

Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis gemäß Teil D1 Kap.2 [Preisliste, Zahlungsplan, 

Stundensätze] (= „günstigstes Angebot“) erhält die vollen 100 Punkte für dieses Kriterium. Liegt 

ein Angebotspreis über dem 2-fachen oder höher des günstigsten Preises (> 2 x „günstigstes An-

gebot“) erhält dieses Angebot 0 Punkte für das Kriterium „Angebotspreis“. 

Die Berechnung der Punkte für dazwischen liegende Angebotspreise erfolgt über eine lineare In-

terpolation nachfolgender Berechnungsformel: 

 

𝑷𝒖𝒏𝒌𝒕𝒆 (𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕𝒔𝒑𝒓𝒆𝒊𝒔) 

=  𝟏𝟎𝟎𝑷𝒌𝒕 𝒙 [𝟏 −  
(𝒛𝒖 𝒃𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕 − 𝒈ü𝒏𝒔𝒕𝒊𝒈𝒔𝒕𝒆𝒔 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕)

𝒈ü𝒏𝒔𝒕𝒊𝒈𝒔𝒕𝒆𝒔 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕
] 

Beispiel: 

Der günstigste Angebotspreis beträgt 6.500.000 Euro. Der Angebotspreis des zu bewertenden Ange-

botes beträgt 7.900.000 Euro. 

𝑷𝒖𝒏𝒌𝒕𝒆 (𝑨𝒏𝒈𝒆𝒃𝒐𝒕𝒔𝒑𝒓𝒆𝒊𝒔) 

=  𝟏𝟎𝟎𝑷𝒌𝒕 𝒙 [𝟏 −  
(𝟕. 𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟔. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎)

𝟔. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
] = 𝟏𝟎𝟎𝑷𝒌𝒕 𝒙 [𝟏 −  

𝟏. 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟔. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
] =  𝟕𝟖, 𝟒𝟔 𝑷𝒌𝒕 

Es würden 78,46 Punkte für das Kriterium „Angebotspreis“ vergeben werden. Diese Punktzahl würde 

für die Errechnung der Gesamtpunktzahl gemäß Kapitel 3 genutzt werden. 
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3. BERECHNUNG GESAMTPUNKTZAHL 

Nach Ermittlung der jeweils erreichten Zuschlagspunkte pro Kriterium werden diese pro Angebot 

zu einer Gesamtpunktezahl aufsummiert: 

Gesamtpunktzahl = 

Zuschlagspunkte „Angebotspreis“ 

 

 

Beispiel s. o.: 

78,46 Punkte „Angebotspreis“ 

Gesamtpunktzahl = 78,46 Punkte 

 

4. ENTSCHEIDUNG ÜBER DEN ZUSCHLAG 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl gem. Ziff. 3. 
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